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ÖSTERREICHISCHER ARBEIT8RKAMMERTAG 
� .,.."/ ... j'·u:. .. )'r/ • • 

A'1041 Wien. P,inz-Eugen·Straße 20-22 Posttach 634 

An das 
Bundesministerium für soziale 
Verwaltung 

Stubenring 1 
10 1 0  W i e  n 

Ihre Zcicncn 

ZI. 20. 04 1/ 3 9 - 1a/ 8 5  
Unsere Zeichen 

12 1 1 -DrIv 
Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 4 8 2 

Entwurf eines Bundesgese tzes, mit dem 
das Allgemeine Sozialversicherungs­
gese tz geändert wird (4 1. Novelle zum 
ASVG) i S t e  1 I u n g n a h m e  . 

Datum 

1 1  • September 1 9 8 '! 

Der übermittelte Entwurf setzt sich gemäß den Erläuterungen zum 

Ziel, eine gewisse Bereinigung des Rechtsbereiches der Sozialver­
sicherung durchzuführen und damit solche Novellierungsvorschläge 
zu erfüllen, die zule tzt von den Interessenvertretungen vorge­
bracht, aber wegen der anstehenden Pensionsreform mehrmals zurück­
gestellt wurden. 

Der österreichische Arbeiterkammertag hat im Schreiben zur Vor­
bereitung des Entwurfes einer 4 1. Novelle zUm ASVG ( Zeichen 1 2 1 1-
DrS vom 2. 4. 1 9 8 5) sowie im Ergänzungsschreiben dazu vom 13. 5. 19 8 5  
auf Ersuchen des Bundesministeriums für soziale Verwaltung (Schreiben 

vom 1 1 . 1. 19 8 5, Zl. 2 0. 041/ 2 -10/85) eine Reihe von Änderungsvor­
schlägen vorgebracht, denen vor allem prak tische Bedürfnisse der 

Versicherten zugrunde liegen, die im Parteienverkehr der Arb eiter­

kammer in den le tzten Jahren offenkundig wurden. In diesen Änderungs­

vorschlägen zur geplanten Novelle wurde zwar weitgehend von der 

Weiterentwicklung des Sozialversicherungsrechtes im Sinne einer 
quantitativen Sozialpolitik Abstand genommen, dafür aber ein Weg 

Tolegramme: ArtJkammo, Wien , Tele. 131690 
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eingeschlagen, der neben der notwendig gewordenen Beseitigung von 

g esetzlichen Unklarheiten und Mängeln, auch mehr Information für 
den Versicherten und eine größere Transparenz des Leistungssystems 
bewirken soll. 

Im Entwurf wurden wohl einige von den Vorschlägen des österreichische 

Arbeiterkammertages aufgenommen, die dieser aufgrund des Ersuchens 

des Bundesministeriums für soziale Verwaltung (Schreiben vom 
11. 1.19 8 5 ,  Zl . 2 0. 0 4 1/ 2 - 10 /85) vorbereitet hat. Mit. Befremden 

wird allerdings vermerkt, daß die meisten dieser Vorschläge , vor 
allem aber die aus der Sicht des österreich ischen hrbeiterkammertage� 
bedeutsamsten Änderungswünsche, keine Berücksichtigung gefunden 
haben. Trotz entsprechender Zusage des Bundesministeriums fanden 
darüber auch keine Vorgespräche m i t  Vertretern des österreichischen 
Arbei terkammertages statt. 

Einer der im Ent��rf nicht berücksichtigten Vorschläge bezieht 

sich auf die Neugestaltung der besonderen Anspruchsvoraussetzungen 

des § 2 5 3  bi dabei handelt es sich um die wesen tlichste Forderung 
des österreichischen Arbeiterkammertages. Der österreichische 

Arbeiterkammertag hat wiederholt darauf hingew�esen , daß die der­
zeitige Regelung des § 2 5 3  b �s. 1 lit. c ASVG infolge der 4 0. 
Novelle weder der neuen Systematik der Anwartschaft in der Pen­

sionsversicherung entspricht noch der neueren Judikatur des Ober­
landesgerichtes Wien gerecht wird. Bereits in a'er Stellungnahme 
zur 4 0. Novelle (Schreiben des österreichischen Arbeiterkammertages 
vom 29. 5 .19 84, Zeichen 1 211-DrS) sowie in den oben erwähnten 
Schreiben wurde kritisch vermerkt, daß trotz anderslautender Zu­

sagen während der Besprechungen über eine Pensionsreform an der 
Zweidritteldeckung gemäß § 2 5 3  b, abgeschwächt lediglich durch die 

infolge der Judikatur des Oberlandesgerichtes Wien ohnehin ent­
wertete Ersatzvoraussetzung des § 25 3 b Abs. 1 lit. c ,  letzter 
Halbsatz, festgehalten wurde. Es wurde betont , daß sich diese 
besondere Voraussetzung gegen Dienstnehmer, vo� allem aqer gegen 
weibliche Versicherte richtet. 

! 

Kann die vorgeschriebene Anzahl von 4 2 0  versi9herungsmonaten nach 
Beendigung einer Pflichtversicherung nicht erJeicht werden , bedeutet 
die Leistung freiwilliger Beiträge zur Auffüllung der vorgeschriebene 
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Anzahl automatisch den Verlust der Anwartschaft auf eine vorzeitige 

Alterspension gemäß § 2 5 3  b ASVG. Sicherlich w ird davon nur eine 
verhältnismäßig kleine Zahl betroffen , denn es ist bekannt , daß 
bereits gegenwärt ig die Möglichkeit besteh t , durch Manipulation 
einen der Vorschrift des § 2 5 3  b Abs. 1 lit. c ASVG entsprechenden 

Versicherungsverlauf herbeizuführen. Umso schwerer wird die Aus­
schlußwirkung des § 2 53 b Abs. 1 lit. c ASVG von den Personen 

empfunden , denen eine Gestaltungsrnöglichkeit ihrer Versicherung 
innerhalb der letzten 3 Jahre vor dem Stichtag fehlt. 

Der österreichische Arbei terkammertag ist daher weiterhin der 

Meinung , daß eine Novellierung des § 2 53 b Abs. 1 lit. c erforderlicr. 
ist und verweist in diesem Zusammenhang auf sein Schreiben vom 
1 3. 5. 19 8 5 , Zl. 1 2 1 1 -DrS. 

Auch der technische Einwand zu § 2 5 3  b Abs. 1 lit. c ,  letzter Halb­

satz , fand im Entwurf keine Beachtung. Auf ihn soll bei den Detail­
einwänden eingegangen werden. 

Das Fehlen von Vorgesprächen hat schließlich dazu geführt , daß die 
wenigen Vorschläge des österreichischen Arbei terkammertages , die 
Anerkennung gefunden haben ,  im Entwurf nicht in der Form realisiert 
wurden , die notwendig wäre , um den angestrebten Erfolg auch zu 

erreichen. Auch dazu soll bei den einzelnen Punkten eine Stellung­
nahme erfolgen. 

Allgemein wird noch vorgebracht ,  daß der Hinweis in den Erläuterunger. 
- die vorgeschlagenen Änderungen enthielten keine substantiellen 

Finanzfragen , wodurch sich finanzielle Erläuterungen erübrigten -
nicht richtig ist. Die Einbeziehung der Zeitsoldaten in die Kranken­
und Pensionsversicherung , ebenso w ie die Anrechnung der Uberbrückung� 
hilfe als Ersatzzei t, verursachen zweifellos Mehrkosten. Auch die 
nach dem GSVG und dem BSVG beabsichtigte Einführung e iner vor­
zeitigen Alterspension nach dem Vorbild des § 2 5 3  a ASVG sowie 
die im GSVG beabsichtigte Einführung einer W i twenpensi on auch dann , 
wenn die Witwe den Betrieb des verstorbenen Eh1gat ten fortführt , 
werden zu fühlbaren Mehrausgaben in diesen Ber�ichen führen. 
Finanzielle Erläuterungen wären daher unbedingt notwendig. 
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Im einzelnen werden folgende Einwände gegen den Entwurf vorgebracht: 

Zu Art ikel I Z. 1 lit. b ( §  8 Abs. 1 Z. 3 l i t. 2) 

Die in den Erläuternngp.n zum Ausdruck gebrachte Absicht , nunmehr aucl": 
Laienbeisi tzern der Schiedsgerichte der Sozialversicherung , der 
Arbei tsgerichte und Einigungsämter oder den Mitgliedern von Aus­
schüssen nach den § §  41 ff AMFG im Rahmen e iner Teilversicherung 

den Unfallversicherungsschutz zuteil werden zu lassen , dürfte nach 
dem Wortlaut des Entwurfes nicht erreicht werden. Gemäß § 8 Abs. 1 

Z. 3 l i t. g in der Entwurfsfassung ist der Unfa�lversicherungsschutz 
auf die " Einzelorgane und Mitglieder von Kollekti vorganen " abge­
stellt , dieser Textierung nach j edoch nicht auch auf Personen , 
die zur Ausübung ehrenamtlicher , dem öffentlichen' Interesse dienendel 
Funkt ionen von den im Entwurf genannten Verbänden bestimmt werden. 
Bei strenger In terpretation wären som i t  nur j ene Personen unfall­
versichert ,  deren Tät igke i t  sich lediglich als l\usfluß einer Funktior 
als " Einzelorgan " oder "M i tglied von Kollek.t i vorganen " dieser Ver­

bände darstellt. Der österreichische Arbei terkammertag schlägt des­
halb zur Bereinigung dieser Unklarhei t  vor , in eindeut iger Weise 

im Gesetzestex t auch auf die ehrenamtlichen Tät igkeiten Bezug zu 
nehmen. 

Dem Entwurf nach sind nicht nur Funktionäre der gesetzlichen beruf­
lichen Vertretungen , sondern auch der Berufsvereinigungen der Dienst­
nehmer vorn Unfallversicherungsschutz erfaßt. Fraglich ist , wie wei t  
der persönliche Geltungsbereich dieser neu aufgenommenen Bestimmung 
reichen soll bzw. für welchen Personenkreis Beiträge zur Unfallver­

sicherung zu leisten sind . Der österreichische Arbei terkammertag 
ist in dieser Frage der Auffassung , daß dieser Personenkreis nach 
Maßgabe der Verbandsstatuten bestimmbar ist. 

Zu Art ikel I Z. 2 l i t. c ( §  8 Abs. 1 Z. 5)  

Der Entwurf sieht im § 8 Abs. 1 Z. 5 für das letzte Jahr des Ver­
pflichtungszei traumes die Einbeziehung von Zei tsoldaten i n  die 
Kranken- und Pensionsversicherungspflicht vor , sofern diese einen 
Anspruch auf berufliche Bildung haben. 
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In der Pensionsversicherung gelten Zeitsoldaten als außerordentliche 
Präsenzdieneri gemäß § 2 2 7  werden Zeiten des außerordentlichen 
Präsenzdienstes - ausgenommen Zeiten einer Pflichtversicherung als 
Zeitsoldat - als Ersatzzeiten angerechnet. Zur Abgeltung der Auf­

wendungen , die den Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
des von Zeitsoldaten geleisteten Wehrdienstes für die über ein Jahr 
dieses Wehrdienstes hinausgehenden Zeiten erwachsen , hat der Bund 
gemäß Artikel VI des Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983, BGBl. Nr. 

577/1983, an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 
nach § 447 g ASVG einen Abgeltungsbetrag zu leisten , der für j eden 
Zeitsoldaten , dessen Wehrdienst länger als ein Jahr dauert , monat­
lich 18,5 v. H. der Monatsprämie für Offiziere g�mäß § 6 Abs. 1 Z. 3 

lit. b des Heeresgebührengesetzes in der ab dem 1. Jänner 1984 

geltenden Fassung , beträgt. 

Aus all dem folg t , daß - längerfristig gesehen - der Pensionsver­
sicherung aus der Anrechnung dieser Zeiten als Ersatzzeiten - immer­
hin stehen derzeit rund 7 . 5 0 0  Zeitsoldaten in einem Verpflichtungs­
verhältnis zum Bund - beträchtliche Ausgabe? erwachsen , die aller­
dings erst in Zukunft wirksam werden. Im Gegensatz zu Beitrags­

zeiten , bei welchen die Beitragsgrundlage in aller Regel aus den 
tatsächlichen Bezügen der Versicherten gebildet wird , wird bei Zeit­

soldaten eine fiktive Abgeltungsgrundlage herangezogen , die immer 
niedriger als der effektive Verdienst der Zeitsoldaten liegt; über­
dies ist auch der Beitragssatz - gemäß Artikel VIII der 40. ASVG­
Novelle in der Höhe von 18 , 5  v. H. der Abgeltungsgrundlage festge­
setzt - geringer als jener für Pflichtversicherte. Nach Ansicht des 
österreichischen Arbeiterkammertages resultiert daraus eine , gemesser. 
an der Abgeltungsleistung des Bundes für j eden Zeitsoldaten u nver­

hältnismäßige Anrechnung dieser Zeiten als Versicherungszeiten und 
letztlich eine Schwächung des Versicherungsprinzips. 

Der österreichische Arbeiterkammertag verkennt freilich nicht den 

großen sozialpolitischen Stellenwert des Ersatzzeitenkatalogs im 
allgemeinen. Er wendet sich aber entschieden gegen die geplante 
Regelung , weil für den gesamten Zeitraum ebensogut eine Vollver­
sicherung statuiert werden könnte , anstatt eine Entlastung des 
Wehrbudgets auf Kosten der Pensionsversicherung zu fördern. Da 

; I 
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von einem fiktiven Monatsverdienst ausgegangen wird , kann darin 
eine bei tragsrechtliche Begünst igung gegenüber allen unselbständig 
Erwerbstätigen, vor allem aber gegenüber den Vertragsbediensteten , 
gesehen werden, die bekanntlich keine Möglichkei t  haben , ihre 
Beitragsgrundlage zu senken. 

Außerdem entgehen, den Versicherungsträgern ein Teil der Bei träge 

zur potentiellen Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
sowie Beiträge in der Krankenversicherung. Dies� Einwand kommt 
vor dem Hintergrund eines umlagefinanzierten Soz,ialversicherungs-

--systems größte Bedeutung zu. 

Nach Auffassung des österreichischen Arbei terkammertages sollte 
generell von der Einführung neuer bei tragsloser oder nur teilweise 
kostengedeckter Versicherungszei ten Abstand genommen werden , wenn 
der Pensionsversicherung aus einem anderen Grund als dem des 

sozialen Ausgleichs neue Belastungen auferlegt werden sollen. 
Deshalb sollte entweder die Vollversicherung für Zei tsoldaten an­
gestrebt werden oder der Abgeltungsbetrag vom tatsächlichen Entgelt 
berechnet werden. 

Angesichts der durchaus absehbaren fiskalischen Folgen ist es j eden­
falls unverantwortli�h und deshalb auch unzulässig, die m i t  der 

Zei tsoldatenregelung verbundenen Konsequenzen für die Finanzen der 
Pensionsversicherungsträger mit dem so apodikt isch klingenden 
Argument hinzunehmen, daß sich der Modus der geplanten sozialrecht­

lichen Behandlung von Zeitsoldaten allein aus der Notwendigkeit 

ergibt, das ASVG an den § 2 4  des wiederverlautbarten Heeresgebühren­
gesetzes, BGB1. Nr. 8 7 / 1 9 8 5, anzupassen. 

Zu Art ikel I Z. 1 3  l i t. a (§  3 3  Abs. 1 )  

Dem Entwurf ist zu entnehmen, daß nunmehr die gesetzliche Ver­

pflichtung der Krankenversicherungsträger zur übermit tlung e iner 
Meldungsabschrift auf Verlangen des Versicherten verankert werden 
soll. Das soll allerdings mi t der Einschränkung erfolgen, daß der 

Versicherte einen frankierten Briefumschlag beizulegen hat. Ge­
schieht dies z. B. aus Unkenntnis nicht, müßte der Krankenver­
sicherungsträger die Zu sendung der Meldungsabschrift unterlassen 
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und - was den Verwaltungsaufwand unnotwendigerweise erhöhen würde -
den Versicherten auffordern, einen Briefumschlag nachzureichen. 
Aus diesem Grunde ist der österreichische Arbeiterkammertag der 
Ansicht, die Bedingung, einen freigemachten Briefumschlag beizu­
legen, überhaupt zu eliminieren und dem Versicherten auf j eden 

Fall - und nicht nur auf Verlangen und gegen Portoersatz - eine 
Abschrift der Meldung zukommen zu lassen. 

Von dieser punktuellen Uberlegung abgesehen und konträr zur Meinung 
der meisten Versicherungsträger und des Hauptverbandes, daß bereits 
nach gegenwärtiger Rechtslage die Möglichkeit bestünde, Schritte 
dagegen zu unternehmen, daß Versicherte von ihren Dienstgebern 
überhaupt nicht oder mit einem niedrigen Entgelt. angemeldet werden , 

ist der österreichische Arbeiterkammertag vom reibungslosen Funk­

tionieren der Meldevorschriften nicht überzeugt. Es wird übersehen, 
daß das eigentliche Problem im allgemeinen darin besteh t , daß die 
Versicherten sehr oft nur unzulänglich über ihre sozial versicherungs­

rechtlichen Rechte informiert sind und/oder des öfteren ihren 
Dienstgebern, wie sich später herausstellt,' unbegründetes Vertrauen 
hinsichtlich· ihrer ordnungsgemäßen Meldung schenken, sodaß gerade 
deshalb für sie keine Veranlassung besteht, eine entsprechende 
Kontrollanfrage an den Versicherungsträger zu richten. So können 
Dienstnehmer mangels entsprechender Beweisunterlagen Schwierigkeiten 

bei der Begründung von Ansprüchen bekommen und wegen einer Nicht­
meldung oder einer unrichtigen Meldung durch den Dienstgeber zu 

Schaden bei ihren Leistungen kommen. Nach Meinung des österreichische 
Arbeiterkammertages ist es deshalb unbedingt erforderlich, dem Ver­
sicherten zwecks Uberprüfung aller dem Dienstgeber obliegenden 
Meldevorgänge eine Meldungsabschrift auszuhändigen. Das sollte in 
der Weise geschehen, daß der Dienstgeber verpflichtet wird, eine 
zusätzliche, vom meldezuständigen Versicherungsträger übermittelte 
und mit dem Eingangsstempel dieses Versicherungsträger versehene 
�eldungsabschrift seinem D ienstnehmer zu übergeben. Der Dienstnehmer 
kann dann selbst überprüfen, ob die Meldung ordnungsgemäß erfolgt 

ist und kann sich, von der Unrichtigkeit der Abschrift bzw. von 
deren Nichtausfolgung gewarnt, an den Versicherungsträger wenden , 
um von diesen die entsprechenden Versicherungsunterlagen zu erfragen, 
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allenfalls - ohne größere Beweisprobleme - die nachträgliche Auf­

nahme in die Versicherung oder die Richtigstellung seines Ver­
sicherungsverhältnisses in die Wege leiten . 

Dieser Weg erspart den Versicherungsträgern nicht nur den m i t  
einer eigens dem Versicherten zuzustellenden Abschrift verbundenen 
Verwaltungs- und Kostenaufwand, sondern erleichtert auch das Auf­

finden nichtkollusiver Meldeverstöße von Dienstgebern und ver­
meidet schließlich die Bildung von größeren Außenständen. Um die 
vorgeschlagene Regelung administrierbar zu machen, sollte die 
Nichtbeachtung durch die Dienstgeber unter die Strafbestimmungen 
des Abschni ttes VIII des ASVG fallen. 

Eine Vorschrift, wonach der Versicherte über eine Abschrift der 
Anmeldung verfügen muß, wäre nicht nur zum Schutz des betroffenen 

Arbeitnehmers notwendig, sondern auch zur Vermeidung der nicht 
zuletzt aus arbei tsmarktpoli tischen Uberlegungen negat iv zu be­
urteilenden Beschäftigung unangemeldeter Personen. In einigen 
Branchen - so im Tax igewerbe, Autobusgewerbe - kommt dies nach 

Angaben der zuständigen Ge\verkschaften in so großem Ausmaß vor, 

daß Arbei tsplätze ordnungsgemäß Beschäftigter gefährdet werden 
und daher Verwaltungsmaßnahmen zur Eindämmung der Schwarzarbei t  
notwendig erscheinen. Eine dieser Maßnahmen könnte sein, daß z. B. 
Tax ilenker die Kassenmeldung bei Kontrollen durch die Behörden 
(Sicherhei tsorgane, Arbei tsinspektorat) vorzuweisen haben, widrigen­

falls den Konzessionsinhaber die Verpflichtung zum Nachweis der 
Art und Weise des Beschäftigungsverhältnisses trifft. Derartige 
Konstruktionen sind beim Entwurf e iner Betriebsordnung für das 
Taxilenkergesetz diskutiert worden und werden vom österreichischen 
Arbei terkammertag dem Grunde nach unterstützt. 

Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, daß durch die 
40. Novelle der Bemessungszeitraum in der Pensionsversicherung 
auf 1 2 0 Versicherungsmonate ausgedehnt wurde. Das Risiko für den 
Dienstnehmer, Nachteile bei Eistellung der Bemessungsgrundlagen 
zu erleiden, hat sich verstärkt, weil falsche Meldungen des Dienst­
gebers so wei t  zurückliegen können, daß sie gemäß § 68 verj ährt 
und nicht mehr durch Bei tragsnachzahlungen zu bericht igen sind. 
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Es wird deshalb angeregt, die in Z. 1 3  des Entwurfes vorgesehene 
Zwei j ahresfrist auf mindestens fünf Jahre auszudehnen oder in 
Ubereinstimmung mit der langen Verj ährungsfrist nach § 6 8  zu 
bringen. 

Zu Artikel I Z. 1 6  ( §  4 0) 

Der österreichische Arbeiterkammertag hat sich bereits in seiner 
Stellungnahme zum Entwurf einer 38. Novelle gegen die Einführung 

einer Meldepflicht während der Zeit des Feststellungsverfahrens 
ausgesprochen. Er hält dies nach wie vor für bedenklich , weil der 
Leistungswerber in keinem ähnlichen Naheverhältnls zur Leistung 

wie der Zahlungsempfänger steht. 

Wenn aus sozialpolitischen Erwägungen eine Gleichstellung von 
Zahlungsempfänger und Leistungswerber erfolgen soll, dann hätte 

dies nicht nur im Bereich der Meldevorschriften zu geschehen, es 

müßte auch die Informationspflicht des Versicherungsträgers während 
des Ermi ttlungsverfahrens erfaßt werden. Die gleichen Belehrungen , 
die anläßlich der Bescheiderteilung erfolgen , müßten in gleichem 
Maße dem Versicherten bei der Antragstellung gegeben werden. 

Da die vorgesehene Ergänzung des § 4 0  die Anzeigenverpflichtung 
auch jenen Personen auferlegt, die gemäß § 4 0 8  zur Fortsetzung des 
Verfahrens berechtigt sind und sich § 4 0 8 nicht nur auf die Fort­

setzung des Verfahrens beim Versicherungsträger bezieht , sondern 
auch auf Verfahren vor den Schiedsgerichten der Sozialversicherung , 
ist in diesen Fällen das Verfahren und die Belehrungspflicht der 
Zuständigkeit der Versicherungsträger entzogen. Es müßten deshalb 
auch die genannten Gerichte zur Vornahme von Belehrungen über die 
Anzeigenpflicht angehalten werden. 

_ §  4 0  in der Gesetzesfassung, und - noch mehr - in der Entwurfsfassung 
bewirkt, daß der Zahlungsempfänger bzw. der Leistungswerber m it 
Ausnahme der nach § 1 24 7  ABGB nichtvorwerfbaren sowie der "nicht­
kausalen" Meldeverst6ße jede Verletzung der Anzeigenverpflichtung 
gegen sich gelten lassen muß . Daraus result i eren zum Teil vermeid­
bare Uberbezüge, die vom Versicherungsträger gemäß § 1 0 7 zurück­
gefordert oder gemäß § 1 0 3 zu Vorschüssen deklariert werden können. 

31/SN-165/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 9 von 28

www.parlament.gv.at



Den Versicherungsträger trifft zum Unterschied dazu keinerlei Ver­

pflichtung, präventive Maßnahmen gegen Überbezüge zu treffen, 
obwohl auch er durch hohe überbezüge bei Anwendung des § 1 0 7 Abs. 3 

finanziell zu Schaden kommen kann. Nun ist erfahrungsgemäß davon 

auszugehen, daß in vielen Fällen Zahlungsempfänger gutgläubig 
Anzeigen im Sinne des § 4 0  unterlassen. So melden viele zahlungs­

empfänger z. B. deswegen nicht, daß sie Erwerbseinkommen beziehen 

1 C 

oder sich das Erwerbseinkommen erhöht hat, weil sie in gutem Glauben 

die Meldung des Dienstgebers an den Krankenvers�cherungsträger 
als ausreichend für die Erfüllung der AnzeigepfLicht halten oder 
weil es sich bei der Einkommenserhöhung um eine :- wie sie glauben -
allgemein bekannte kollektivvertragliche Lohn- ader Gehaltserhöhung 

gehandelt hat. Bekanntlich werden den Pensionsversicherungsträgern 
Ausdrucke über Änderungen zu den für den Fortbestand der Bezugs­
berechtigung maßgebenden Verhältnissen vom Hauptverband übermittelt. 
Der Pensionsversicherungsträger könnte die Ausdrucke auch dazu ver­

wenden, die Bezugsberechtigung des Zah1ungsempf�ngers bzw. Leistungs­

werbers binnen einer noch zu bestimmenden Fr ist ,amtsweg ig zu prüfen. 
Es sollte daher nach Ansicht des österreich�schQn Arbeiterkarnrnertage� 
eine Regelung getroffen werden, die sicherste11�, daß, falls die 
Anstalt anderweitig Kenntnis über die erforderl.i;chen Meldedaten 

erlangt hat, die Meldepflicht des Versicherten gemäß § 40 mit der 

amtswegigen Neufeststellung der Leistung als ersetzt gilt. Das 
gleiche soll gelten, wenn dem Versicherungsträger zwar der melde­

pflichtige Sachverhalt bekannt wurde, dieser aber nicht zur dazu 
formal zuständigen Stelle beim Versicherungsträger weitergeleitet 
wurde. Da die EDV-An1agen der Versicherungsträger und des Haupt­
verbandes mit den Mitteln der Versichertengemeinschaft angeschafft 
wurden, erscheint es nur recht und billig, daß sie versicherten­
freundlich eingesetzt werden. 

Anzumerken ist, daß die Anzeigeverpflichtung des Zahlungsempfängers 

bzw. Leistungswerbers nach § 40 dabei keineswegs entbehrlich wird; 
die vorgeschlagene Regelung soll lediglich subsidiären Charakter 
haben. 

Zu Artikel I Z. 18 lit. a (§ 49 Abs. 3 Z. 1) 

D ie vorgeschlagene Formulierung zielt auf eine nieuer1iche Revision 
des bereits im Sozia1versicherungs-Änderungsgesetz, BGBl. Nr. 8 5/19 8 5, 
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einer Novellierung unterzogenen § 49 Abs. 3 Z. 1 .  
Es fehlt darin j edoch ein Passus, der das sogenannte kleine 
Trennungsgeld nach dem Kollektivvertrag der Bauindustrie und 
des Baugewerbes beitragsfrei stellt. Der Hauptverband der Sozial­

versicherungsträger hat es in Ausübung seines Feststellungsrechtes 
gemäß § 49 Abs. 4 (Amtl. Verlautbarung Nr. 1 3/ 1 9 8 5, SoSi 2 / 8 5 )  
als beitragsfrei qualifiziert. Einzelne Kassen haben sich über 

diese Feststellung h inweggesetzt und vertreten die Rechtsauf­
fassung , daß es sich beim kleinen Trennungsgeld um keine Auf­
wendungen handelt , die mit Arbeiten außerhalb des Betriebes ver­
bunden sind; sie behandeln dieses Trennungsgeld als beitrags­
pflichtiges Entgelt. 

Nach Ansicht des österreichischen Arbeiterkammertages stellt das 
kleine Trennungsgeld einen Ersatz für Mehraufwendungen des Dienst­

nehmers dar , die ihm daraus erwachsen, daß er so weit weg vorn 
Wohnort arbeitet, daß ihm die tägliche Rückkehr zum Familienwohn­
sitz unmöglich ist. Entsprechendes ist auch dem § 2 6  Z. 7 EStG 1 97 2  
zu entnehmen, dem gemäß Aufwendungen, die dadurch entstehen , daß 
der Arbeitnehmer nicht täglich zum Famil ienwohnsitz zurückkehren 
kann , Vergütungen für e ine Dienstreise gleichgestellt und keine 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit sind. 

Es ist daher sachlich und zur Herstellung einer einheitlichen Lohn­
abzugsbasis geboten, das kleine Trennungsgeld beitragsrechtlich 
nicht anders zu behandeln als jene Aufwendungen und Vergütungen, 
die unter dem Oberbegriff "Tages- und Nächtigungsgelder " subsumiert 
sind. Zu diesem Zweck ist § 49 Abs. 3 Z. 1 dahingehend zu ergänzen , 

daß auch Vergütungen für den mit Arbeiten außerhalb des Familien­
wohnsitzes verbundenen Mehraufwand unter den in § 6 8  Abs. 2 Z. 3 

lit. a-c EStG. 197 2  genannten Voraussetzungen beitragsfrei sind. 

Zu Artikel I Z. 1 8  lit. d ( §  4 9  Abs. 3 Z. 2 5 )  

1 1  ; 

Bei Prämiennachlässen handelt es sich um eine dem Dienstnehmer zugute 
kommende Vergünst igung des Dienstgebers, die analog e inzelner in 

§ 49 Abs. 3 geregelter Zuwendungen (z.B. 1 2  bis 1 5) nicht zum bei­
tragspflichtigen Entgelt gehört; derzeit wird sie als beitrags­
pflichtig behandelt. 
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Nach Ansicht des österreichischen Arbeiterkammertages ist die im 

Entwurf geplante Beitragsfreistellung von Prämiennachlässen nicht 
nur sachlich, sondern auch von der Uberlegung her geboten, daß 

durch den Abschluß von Versicherungsverträgen während des für die 
Sozialversicherungsleistung maßgebenden Bemessungszeitraumes und 
wegen der bestehenden Beitragspflicht die Leistungshöhe manipulativ 
beeinflußt werden kann. Bei der geplanten Beitragsfreiheit der 

Prämiennachlässe wird allerdings gesetzliche vorsorge zu treffen 
sein, daß sie nur dann Platz greift, wenn es sich um Polizzen 
handelt , die für die Person des Versicherten, allenfalls noch naher 
Angehöriger, begründet wurden. 

Im übrigen sollte die Tex tierung des Entwurfes beibehalten werden , 
wenn auch mit der folgenden Einschränkung: Um den Kassen die Fest­
stellung des Ausmaßes von Prämiennachlässen zu erleichtern und mehr 

noch , um Mißbräuche hintanzuhalten, sollten Prämiennachlässe nur 
dann beitragsfrei gestellt sein, wenn im gesetzlich vorgegebenen 
Rahmen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden, die auf einem 

in § 6 8  Abs. 2 Z. 3 lit. a-c EStG, BGBl. Nr. 440/19 7 2, genannten 
Regelungsinstrument beruhen. 

Zu Artikel I Z. 18 lit. d ( §  49 Abs. 3 Z. 2 6) 

Nach Ansicht des Österreichischen Arbeiterkammertages hat die 
Kündigungs�ntschädigung unilbhängig von der rechtlichen Konstruktion 
Ent<Jüllfunklion. Ihr Zw��ck !)(,'l;llcllt <I,11"1n, dPITI I\r!>c'ilnr'hillpr einp 

KOlllpen�dLiull 1l�11(h, zu '.1l..!LHJII, lldß du]' 1\.l'lK·LL'JldJcJ. I..LI:.J l.>IVJI:.JLVl..!l.'­

hältnis vertragswidrig vorzeitig beendet hat oder der Arbeit­
nehmer aus berechtigten Gründen vorzeitig ausgetreten ist ; da 
die Kündigungsentschädigung regelmäßig die einzige Einnahme-
quelle des Arbeitnehmers darstellt, kommt ihr als Entgeltsurrogat 
existenzsichernde Funktion zu, wozu im weiteren Sinn auch der 
Sozialversicherungsschutz gehört. Wenn die Erläuterungen die Be­
gründung für die angestrebte Beitragsfreiheit darin sehen, daß 
arbeitsrechtlich umstritten ist, ob diese Leistung Entgelt ist , 
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so wurde lwersehen , daß im § 49 Abs. 3 eine Reihe von Leistungen 
des Dienstgebers , ungeachtet ihrer eindeutig arbeitsrechtlichen 
Entgeltqualifikation , beitragsfrei gestellt wurden , sodaß die 
Verknüpfung Beitragsrecht - Arbeitsrecht nicht zwingend ist , 
und daß trotz dieser arbeitsrechtlichen Diskussion zwei Höchst­
gerichte deren Beitragspflichtigkeit festgestellt haben (GZ: 4 Ob 1 1 9 
1 2 0/8 2 = Arb. 1 0189 , VwGH 82/08/02 38 ). 

Der österreichische Arbeiterkammertag tritt deshalb für die Beibe­
haltung der geltenden Rechtslage ein , weil eine Ungleichbehandlung 
im Beitragsrecht zwischen Dienstnehmern, die ih�e Kündigungsfrist 
einhalten , und jenen , die hievon - in der Regel wegen eines rechts­
widrigen Verhaltens des Dienstgebers - entbunden sind , in keiner 
Weise gerechtfertigt ist. Daran ändert auch der oft kritisierte 
Umstand nichts ,  daß mitunter sowohl von der Kündigungsentschädigung 
als auch von einem daneben erzielten Erwerbseinkommen Beiträge zu 
entrichten sind , ohne daß der Versicherte davon leistungsmäßig 

Vorteile ziehen muß. In diesen Fällen bringt es die Entgeltfunktion 
der Kündigungsentschädigung mit sich , daß auch hier der Grundsatz 
der Mehrfachversicherung Anwendung zu finden hat; außerdem besteht 
gemäß § 7 0  die Möglichkeit , unter bestimmten Voraussetzungen ent­

weder die eigenen Pensionsversicherungsbeiträge zurückzuverlangen 
oder sie als später leistungssteigernde Beiträge zur Höherver­
sicherung beim Versicherungsträger zu belassen. Fallen diese Doppel­

bezüge in den für eine Versicherungsleistung maßgebenden Bemessungs­
zeitraum , so gehen sie in die Bemessungsgrundlage ein und erhöhen 
den Leistungsbezug. Neben diesem Einwand gegen die Beitragspflichtig­
keit ist des öfteren zu hören, daß die beitrags,flichtige Kün­
digungsentschädigung vor allem im Hinblick auf den sichergestellten 
kontinuierlichen Versicherungsschu tz entbehrlich ist und schließ­
lich nur mehr einen Hinderungsgrund für den Anfall von Versicherungs­
leistungen darstellt. Dem ist zu entgegnen, daß eine beitragsfreie 
Kündigungsentschädigung zwar als Anfallshindernis wegfallen würde , 
aber infolge der früheren Beendigung der Pflichtversicherung nach 

§ 1 1  Abs. 1 zum Verlust von Beitragszeiten in d�r Pensionsver­
sicherung und unter Umständen zum Fehlen des Krankenversicherungs­
schutzes führen kann. 
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Da gemäß § 16 AIVG in der Fassung der letzten Novelle, BGBI. Nr. 
5 9 4 / 1 98 3, während der Zeit der Kündigungsentschädigung, aber 
weitaus häufiqer während der Zeit des gebührenden Insolvenz­
Ausfallgeldes anstelle der Klindigungsentschädigung das Arbeits­
losengeld ruht, besteht während dieser Zeit auch keine Kranken­

versicherung, sodaß der Bezugsberechtigte gezwungen ist, für sich 
( und seine Angehclrigen) eine freiwillige versicherung in der 

Krankenversicherung, allenfalls noch eine freiwillige Pensions­
versicherung zu begründen. Beide verteuern die Versicherung , 

weil der Versicherte auch den Dienstgeberbeitrag zu tragen hat, was 
, 

aber dem arbeitsrechtlichen Grundsatz, der Versicherte mit Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung bzw. Insolvenz-Ausfallgeld sollte 

1 4  

wie ein ordnungsgemäß gekündigter Arbeitnehmer gestellt werden, 
diametral zuwiderläuft. Den Versicherten etwa auf die Geltend­
machung eines weitergehenden Schadenersatzes zu verweisen , erscheint 
ohne komplementäre Regulierung als spekulativ. 

Zu Artikel I Z. 24 ( §  67 Abs. 4) 

Der § 67 Abs. 6 enthält neben einer Haftungsversc!lärfung auch die 

Haftungsbefreiung für die in Abs. 6 Z. 1 bis 3 genannten Personen, 
wenn diese nachweisen können, daß sie die Beitragsschulden nicht 
kannten bzw. trotz ihrer Stellung im Betrieb des Vorgängers nicht 
kennen konnten. 

In Anbetracht des Umstandes, daß betriebsfremde Betriebsnachfolger 
auf j eden Fall, wenn auch nur betragsbeschränkt gemäß § 6 7  Abs. 4 

haften, stellt sich, trotz der geforderten Nachweiserbringung die 
gänzliche Haftungsbefreiung von Personen, die allesamt in einem 
Naheverhältnis zum Betriebsvorgänger standen und in aller Regel 
über die wirtschaftliche Situation des Betriebes Bescheid wußten, 
als ein Wertungswiderspruch dar, der nach Ansicht des österreichische­
Arbeiterkammertages zu beseitigen ist. 

Zu Artikel I Z. 2 5  ( §  69) 

Das Recht auf Rückforderung ungebührlich entricly\:eter Beiträge gemäß 
§ 69 Abs. 1 ver jährt nach zwei Jahren, Vlährend die Wiederaufnahme des 
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Verfahrens nach § 6 9  AVG auch über diese Frist hinaus zulässig ,,/ 

ist , wodurch dem Versicherten im Falle des § 6 9  Abs . 2 ,  letzter 
Satz das an sich begründete Rückforderungsrecht entzogen wird . 
Es sollte daher eine Lösung gefunden werden , die besser zur 

Wahrung des Rückforderungsinteresses des Versicherten geeignet ist. 

Aus § 69 Abs. 3 geht nicht klar hervor , ob sich § 3 2 0  b ASVG auch 
auf die Versicherungsträger der' Sondergesetze bezieht . Eine Klar­
stellung wäre erforderlich . 

iu Artikel '! Z .  3 3  ( §  1 0 7 Abs. 2) 

Der Entwurf bringt zwar eine Änderung im § 1 0 7 Abs . 2 ,  der öster­

reichische Arbeiterkarnrnertag hält diese aber so lange für unzu­
reichend , als nicht auch § 1 0 3 entsprechend angepaß t wird. 

Wie bereits im Schreiben vorn 2 . 4 . 1 9 8 5  dargelegt wurde , werden 

nach der ständigen Judikatur des Oberlandesgerichtes Wien bei 
Anwendung des § 9 4  die vorn Ruhen erfaß ten Pensionsteile zu Vor­
schüssen erklärt und der Pensionsversicherungsträger ermächtigt , 
gemäß § 1 0 3 Abs. 1 Z. 3 diese mit den in Zukunft fällig werdenden 

Pensionsleistungen aufzurechnen . Diese Vorgangsweise wird auch 
dann möglich sein, wenn der Leistungsempfänger alle Meldevor­

schriften eingehalten hat oder der Sozialversicherungsträger Aus­

drucke über Änderungen in den für den Fortbestand der Bezugsbe­
rechtigung maßgebenden Verhältnissen anderer Stellen besitzt. Es 
besteht somit kein Recht auf Rückforderung gemäß § 1 0 7 Abs. 2 durch 

den Versicherungsträger , die überzahlten Beträge werden j edoch , 
gedeckt durch die Judikatur des Oberlandesgerichtes Wien , zu Vor­
schüssen erklärt und können weiterhin gemäß § 1 03 Abs. 1 Z .  3 auf 
später anfallende Bezüge aufgerechnet werden. 

Es ist daher , um § 1 0 7 Abs . 2 voll wirken zu lassen , notwendig , i m  

§ 1 0 3 klarzustellen , daß als Vorschüsse nur j ene Leistungen gelten 
können , die durch Verständigung (oder Bescheid) �es Versicherungs­
trägers ausdrücklich als solche bezeichnet und �ach dem Erhalt 

I 
einer entsprechenden schriftlichen Benachrichtig!\ung vorn VersicherungE' 

träger ausbezahlt wurden . 

. '. 
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Nach § 1 0 7 Abs. 1 kann der Versicherungsträger zu Unrecht erbrachte 

Leistungen zurückfordern , wenn der Zahlungs- bzw. Leistungsempfänger 
erkennen mußte , daß die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe 

gebührte. Gemäß § 1 0 7 Abs. 2 in der En twurfsfassung besteht das 
Recht auf Rückforderung nicht , wenn der Versicherungsträger erkennen 

mußte , daß die Leistung zu Unrecht erbracht worden ist. D iese 
doppelte Verwendung des Erkennenmüssens in § 1 07 wird zu inkon­

sistenten Ergebnissen führen. Die geplante Regelung des § 1 07 
sollte daher noch einmal überdacht und in widerspruchsfreier Weise 

durchgeführt werden. 

Zu Artikel 11 Z. 2 lit. b ( §  1 2 3 Abs. 9 )  

Der Kreis j ener Personen , die nicht als Angehörige i m  Sinne des 

ASVG anzusehen sind , wird im Entwurf auf solche Personen ausgedehnt ,  
die eine Pension nach dem Bundesgesetz über die Sozialversicherung 

freiberuflich Selbständiger oder dem Notariatsversicherungsgesetz 
beziehen. Nach diesen Bundesgesetzen aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit 

Versicherte sind berei ts in § 1 2 3 Abs. 9 berücksicht igt. 

Der österreichische Arbeiterkammertag stimmt der Erwei terung dieser 
Bestimmung zu , weist aber gleichzei tig darauf hin , daß es noch ander(­
Erwerbstätige gibt , die keiner Versicherung unterliegen , obwohl s ie 
über ein Einkommen verfügen , mit dem sie e ine Selbstversicherung 

abschließen könnten; zum Beispiel unterliegt e in Botschaftsange­
höriger nicht der Versicherungspflicht nach dem ASVG , sodaß er bei 
seiner beschäft igten Ehegattin die Angehörigeneigenschaft nach dem 
ASVG in Anspruch nehmen kann: Der österreichische Arbeiterkammertag 
würde es daher für richtig halten , in § 1 2 3 Abs. 9 eine allgemein 
gehaltene Erwei terung aufzunehmen , um alle Personen , die über ein 
entsprechendes Einkommen (etwa in der Höhe des doppelten Aus­
gleichszulagenrichtsatzes für Direktpensionen) verfügen , von der 
Angehörigeneigenschaft auszuschließen und zu zwingen , bei Bedarf 
eines Krankenversicherungsschutzes eine Selbstversicherung e inzugehel 
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Zu Artikel 111 Z. 2 ( §  1 7 9 in Verbindung mit Artikel I Z. 3 4  und 
3 5  ( §  1 0 8 g Abs. 1 »  

Der österreichische Arbeiterkammertag bekennt sich voll und ganz 
zur technischen Entwicklung als einern Erfordernis unserer Z eit. 
Insbesondere die Anwendung elektronischer Datenverarbeitungs­
anlagen in allen Bereichen der Verwaltung können zu einer wesent­

lichen Arbeitserleichterung fQ�ren. Der österreichische Arbeiter­

karnrnertag hat jedoch wiederholt unmißverständlich zum Ausdruck 

gebracht ,  daß sich Entwicklung und Einsatz der neuen Technologien 
an den sozialen Bedürfnissen der Menschen zu orientieren haben. 

Die von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt vorgeschlagene 

Änderung des § 1 7 9 würde eine unerwünschte Anpassung des Leistungs­
rechtes der Unfallversicherung an die Datei des Hauptverbandes 
bedeuten. Sie würde zwar zu einer wesentlichen Vereinfachung 
des Leistungsfeststellungsverfahrens führen, doch hat der Gese tz­
geber nicht ohne sozialpolitischen Grund das Bem�ssungssystem in 

der Kranken- und Unfallversicherung anders gestaltet als in der 

Pensionsversicherung. Die vorgeschlagene Änderung könnte eine 

enorme Leistungsverschlechterung bewirken. Vergleichsberechnungen 
aufgrund der Durchschnittsverdienste der Industrie haben ergeben , 
daß bei Arbeitsunfällen im zweiten Halbjahr Leistungsminderungen 
von 3 v. H. eintreten würden , die auch durch die in § 1 0 8 g geän­

derten Aufwertungsbestinmungen nicht aufgefangen werden könnten. 
Die Renten würden gegenüber dem bisherigen Modus der Rentenbe­
rechnung verschlechtert werden, wenn der Versicherte im Jahr des 
Versicherungsfalles eine kollektivvertragliehe , besoldungsrecht­
liche oder firmeninterne Besserstellung erfahren hat. Der Öster­
reichische Arbeiterkammertag spricht sich gegen die geplante Neu­
regelung aUSi es sollte die derzeit bestehende Rechtslage bei­
behalten werden. 

Zu den einzelnen Absätzen: 

Zu Artikel 111 Z. 2 ( §  1 7 9 Abs. 1 )  

In den Erläuterungen wird von der Einführung einer Satzungser­

mäch tigung zur pauschalen Berücksichtigung von Sonderzahlungen , 
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ähnlich jener die bereits im § 125 Abs. 3 ASVG für die Kranken­
versicherungsträger besteht , ausgegangen. In der neuen Tex tierung 
des § 1 79 ist jedoch eine Pauschalierung durch die Satzung des 
Versicherungsträgers zwingend vorgeschrieben. Dies führt vor 
allem zu einer Schlechtersteilung jener Berufsgruppen, die mehr 
als zwei Sonderzahlungen pro Jahr erhalten. 

Zu Artikel 111 Z. 2 (§ 1 7 9 Abs. 3 und 4) 

Die derzeit geltenden Bestimmungen sind zum Schutz jener Ver­

sicherten geschaffen worden , die bei Eintritt des Versicherungs­
falles wohl mindestens sechs Wochen , jedoch kein volles Jahr in 
einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis 

gestanden sind. Die in der Neuregelung vorgesehene Ubertragung 

dieser sechs Wochen auf das Kalenderjahr vor Eintrit t  des Ver­
sicherungsfalles wäre sinnwidrig , weil im Jahr qes Versicherungs­

falles durchaus auch eine längere Versicherungs�eit als 6 Wochen 

bestehen könnte. Unter der Annahme , daß z.B. ein Versicherter sein 
Beschäftigungsverhältnis am 1. Dezember angetreten hat und im 

Dezember des Folgejahres einen Arbeitsunfall erleidet , wäre der­
zeit die Bildung einer Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 möglich; 

nach der neuen Bestimmung käme jedoch der neue Abs. 4 zur Anwendung. 

Dies wäre völlig systemwidrig und würde dem derzeit verwirklichten 
sozialen Charakter des Lohnschutzes zuwiderlaufen. 

Zu Artikel 111 Z. 7 (§ 210 Abs. 1, erster Satz) 

Die vorgesehene Regelung führt nicht - wie beabsichtig t - zu einer 
Klarsteilung, sondern zu einer Verschlechterung der Rechtsposition 
bestimmter Versichertengruppen. Wenn bei der Gesamtrentenbildung 
in der Erläuterung zu dieser Novelle angegeben wird , daß es sich 
um die gleiche Regelung handelt , die derzeit schon aus ähnlichen 
Gründen im Bereich der SChülerunfallversicherun� im Zusammenhang 
mit einer Entschädigung aus mehreren Versicheru�sfällen in Geltung 
steht , so ist festzuhalten , daß sich diese Bestimmung nur auf die 
Gesamtrentenbildung bei den nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h und i teil­

versicherten Schülern und Studenten bezieht und damit jede andere 
Deutung ausschließt. 
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Bei der vorgesehenen Textierung jedoch kommt es durch Einbeziehung 
der Berufskrankheiten im Sinne des § 1 7 7 Abs. 2 zu einer Schlechter­
stellung jener Personen , die sowohl einen Arbeitsunfall als auch 
eine Berufskrankheit nach § 1 7 7 Abs. 2 erlit ten haben , gegenüber 
einem in § 2 1 0 lit. a bis f genannten Personenkreis , der eine Teil­
leistung bezieht, wenn die durch einen neuerlichan Arbeitsunfall 

bedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 1 0  % und die 
Gesamtminderung über 2 0  % beträgt. Angesichts dieser Rechtsfolgen 

,stimmt der österreichische Arbeiterkammertag der im Entwurf vorge­
sehenen Änderung des § 2 1 0 Abs. 1 nicht zu. 

Zu Artikel IV ( §  2 6 1  a) 

Der durch die 40. Novelle eingef��rte Kinderzuschlag setzt voraus , 
daß die Versicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz im 
Inland hat. Da als Voraussetzung für den Kinderzuschlag zweifellos 
die Geburt des Kindes gemeint ist , sollte in § 26 1 a Abs. 1 zur 

Klarstellung anstelle "Geburt" die Bezeichnung "Entbindung" treten. 

Ganz allgemein wird die überaus komplizierte Rechtssprache in der 

Neufassung des § 2 6 1  a kritisiert , die auch einem juristisch ge­
schulten Leser Verständnisschwierigkeiten bereiten dürfte. 
Juristische Laien werden diese Bestimmung kaum verstehen. Deshalb 
sollte der Tex t verständlicher gestaltet werden. 

Im folgenden Teil der Stellungnahme legt der Österreichische 
Arbeiterkammertag Änderungsvorschläge vor , die Um Entwurf nicht 
enthalten sind , weil sie ent�lleder nicht berücksichtigt wurden oder 
zum Teil auch erst nach den in der Einleitung erwähnten Vorbe­
reitungsschreiben des Österreichischen Arbeiterkammertages aufge­

griffen wurden. 

Zu Artikel I ( §  5 8  a) 

Das Einkommen von Handelsreisenden und Provisionsvertretern zeigt 
häufig starke Schwankungen. Zeiten mit sehr hohem Einkommen wechseln 
mit Zeiten, in denen das Einkommen stark absinkt. Sonderzahlungen 
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fehlen entweder überhaupt oder sie sind - verglichen mit dem Gesamt­
einkommen - sehr niedrig. Die entrichteten Sozialversicherungs­
beiträge und die darauf basierenden Pensionen stehen oft in einem 
krassen Mißverhältnis zu den tatsächlichen Einkünften, da die 
Höchstbeitragsgrundlage immer für den jeweiligen Kalendermonat 
gilt. Es besteht derzeit keine gesetzliche Mögli�hkeit, die Ein­

künfte gleichmäß ig auf das ganze Kalenderj ahr und auf zwei Sonder­
zahlungen zu verteilen, sofern nicht der Dienstgeber dem Dienst­
nehmer diesbezüglich entgegenkommt. 

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß sich einige aus 
diesem Personenkreis mit ihren Dienstgebern in der Weise arran­
gieren, daß sie im Bemessungszeitraum eine monatliche Akonto­
zahlung und 2 Sonderzahlungen in der Höhe der in der Pensions­
versicherung geltenden Höchstbeitragsgrundlage verei nbaren. Zu 
Jahresende wird dann das restliche gebührende Entgelt nachgezahlt, 
bzw. zu viel erhaltenes Entgelt zurückgezahlt. Ein kleiner Kreis 

hat somit die Möglichkeit, unter Ausnützung von Gestaltungsmöglich­
keiten optimale Leistungen zu erlangen . 

Ein Großteil dieser Personengruppe kommt jedoch durch die Ein­

kommensschwankungen zu Schaden. Auch bei den nach dem GSVG-ver­
sicherten selbständig Erwerbstätigen weist mitunter das Einkommen 

starke Schwankungen auf. Für diesen Personenkreis wird die Beitrags­
grundlage nach dem Jahreseinkommen ermittelt. Es erscheint deshalb 
sinnvoll zu sei�{ auch f ür Handelsreisende und Provisionsvertreter 
eine Jahresbeitr�gsgrundlage einzuführen. 

Die monatliche Beitragsgrundlage könnte in diesem Fall folgender­
maßen festgesetzt werden: 

(Einkommen des Vorjahres bei diesem Dienstgeber 

Zahl der Pflichtversicherungsmonate bei diesem Dienstgeber) x 

Aufwertungszahl. 

Monatliche Höchstbeitragsgrundlage ist das 3 5 f aqhe des in § 4 5 Abs. -
festgesetzten Betrages. Um technische SChWierig1eiten möglichst 
gering zu halten, sollten bei Beginn des jeweiligen Dienstverhält­

nisses und im erst.en Kalenderjahr weiterhin die in § 4 4  ASVG nor­
mierten Bestimmungen,gelten. 

'. 
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Zu Artikel I Z. 30 (§ 8 6  Abs. 3) 

1 .  Im Schreiben vom 2. 4. 19 8 5  wurde vom österreichischen Arbeiter­
kammertag mitgeteilt, daß Leistungsanträge in zunehmenden Maße 
verspätet eingebracht werden. Dies ist vermutlich darauf zurück­
zuführen, daß Versicherte, die ihre Anwartschaft gemäß § 24 7 
überprüfen lassen, häufig vermeinen, die Leistung gemäß § 8 6  Abs. 3 

nicht mehr beantragen zu müssen. Das bringt für sie den Verlust 
der Pension für eine Zeit, in der weder Bezüge aus einern Dienst­
verhältnis noch von einem Sozialversicherungsträger vorliegen. 

Dazu kommt, daß Pensionisten nicht selten eine Monatspension ver­
lieren, wenn Pensionsanträge mit der Post übermittelt werden und 
erst einige Tage nach dem Monatsersten, der als Stichtag vorge­
sehen war, bei der Anstalt einlangen. So sind dem österreichischen 
Arbeiterkammertag mehrere Fälle bekannt, in denen Pensionswerber 
selbst gegen Ende Dezember 19 84 den Pensionsantrag auf dem Postweg 
der Anstalt übermittelt haben, dieser aber erst am 3.  Jänner 1 9 8 5  
dort eingelangt ist. Dies hat zur Folge, daß für den Monat Jänner 
eine Pensionsauszahiung nicht vorgenommen werden konnte, obwohl 
alle Anspruchsvoraussetzungen hiefür gegeben gewesen wären. 

Für den Versicherten ist es dann unverständlich, daß seine Leistung 
erst mit dem Stichtag nach der (verspäteten) AntragsteIlung beginnt, 
obwohl er alle Voraussetzungen zum versäumten Stichtag erfüllt 

hatte. Nach Meinung des österreichischen Arbeiterkammertages 
sollte es dabei bleiben, den gleichzeitigen Bezug von Pension und 
Entgelt aus einem Dienstverhältnis auszuschließen. Es wäre aber 
zu prüfen, inwieweit der Leistungsbeginn vorgezogen werden kann, 
wenn eine Pflichtversicherung geendet hat, zum ursprünglichen 
Stichtag alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt waren und die 
AntragsteIlung irrtümlich zu spät erfolgte. 

Es wird daher angeregt, auch für Direktpensionen eine ähnliche 
Lösung, wie sie in § 8 6  für Hinterbliebenenpensionen geschaffen 
wurde, zu normieren. Eine finanzielle Mehrbelastpng entsteht da­
durch nicht, weil bei rechtzeitiger AntragstellUrg ja ohnehin eine 
Auszahlung erfolgen hätte müssen. 
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2. Des öfteren wurde im Parteienverkehr der Arbeiterkammern kri tisier-:" 
daß es als Arbeiter beschäftigten Dienstnehmern - anders als Ange­
stellten - häufig nicht möglich ist, sofort nach Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses die Pension anzutreten, weil ihr Dienst­
verhältnis nicht am Monatsletzten, sondern einige Tage vor oder 
nach dem angestrebten Stichtag endet; die Folge davon ist, daß sie 
Einkommensminderungen in Kauf nehmen müssen. 

Nach Ansicht des österreichischen Arbeiterkammertages sollte in 

diesen Fällen vom Grundsatz, daß Direktpensionen aus der Pensions­
versicherung mit dem Stichtag im Sinne des § 2 2 3  Abs. 2 anfallen, 

aus sozialpolitischen Gründen abgegangen und Vorsorge getroffen 
werden, daß die Pensionsleistung auch am Tage nach Beschäftigungs­
ende anfallen kann. 

Zu Artikel 11 ( §  1 31 a) 

Bei einem vertragslosen Zustand hat der Versicherungsträger dem 

Versicherten für die außerhalb einer eigenen Einrichtung in An­
spruch genommene Behandlung eine Kostenerstattung zu leisten. 
Derzeit fehlt eine- Bestimmung, daß diese Regelung auch für die in 
§ 1 35 Abs. 1 ,  zweiter Satz bezeichneten Leistungen gilt. 

Zu Artikel 11 ( §  44) 

Dieser Bestimmung wäre ein Absatz anzufügen, in dem erklärt wird, 

daß die § §  1 3 3 Abs. 4, 1 34 Abs. 2 und Abs. 3 auch bei Anstalts­
pflege anzuwenden sind. 

Zu Artikel IIr ( §  1 7 5 Abs. 2) 

Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien (GZ: 3 1  R 7 2/84) 
steht ein Umweg des (der) Versicherten, der zur Ablieferung der 
Kinder in einem Kinderhort vom Weg in die Betriepsstätte vorge­
nommen wird, auch dann, wenn die Unterbringung dßr Kinder notwendig 
ist, um überhaupt einer Beschäftigung nachgehen zu können, mangels 
ursächlichen Zusämmenhangs mit der betrieblichen Tätigkeit nicht 
unter Unfallversicherungsschutz. 
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Deshalb regt der Österreichische Arbeiterkammertag an, den Ver­

sicherungsschutz auf Wege, die der (die) Versicherte oder eine 
sonstige Aufsichtsperson zur oder von der Unterbringung in Schule, 

. Kindergarten oder Hort zurückgelegt hat, auszudehnen. Die Not­
wendigkeit, solche Wege zurückzulegen und damit ein Bedarf nach 
Unfallversicherungsschutz, ergibt sich aus der Aufsichtspflicht 
dieser Personen. 

Zu Artikel 111 ( §  1 7 7)  

Eine differenzierte Behandlung der Haftanstalten gegenüber Ge­
fangenenhäusern widerspricht Artikel 7 B-VG und ist mit Rücksicht 
auf die völlig gleichartige Tätigkeit der Bediensteten nicht ein­
zusehen. Deshalb wird vorgeschlagen, die Ziffer 3 8  der Anlage 1 

zum ASVG dahingehend zu ändern, daß nicht nur die in Justiz­
anstalten verursachten Infektionskrankheiten, sondern auch die in 

anderen Gefangenenhäusern (Polizeigefangenenhäusern) verursachten 
Infektionskrankheiten entschädigungspflichtig s�in sollen. 

Zu Artikel IV ( §  2 2 5  Abs. 3) 

Wie im Schreiben zur Vorbereitung des Entwurfes einer 4 1 .  Novelle 
bereits angeregt, sollte die in den j eweils 3. Novellen zum GSVG 
bzw. BSVG erfolgte Erweiterung der Fälle sozialer Härte, in denen 

das Bundesministerium für soziale Verwaltung noch Beiträge als 

wirksam entrichtet anerkennen kann, auch auf die in § 4 Abs. 3 ASVG 
bezeichneten, den Pflichtversicherten nach dem ASVG gleichgestellten 
Selbständigen, für die im wesentlichen dieselben Verhältnisse be­
stehen, Anwendung finden. 
§ 225 Abs. 3 müßte daher in diese Richtung ergänzt werden. 

Zu Artikel I V  ( §  2 36 Abs. 4) 

Im Zusammenhang mit den Ubergangsbes1:immungen zu § 2 3 6  Abs. 4 
(40 . ASVG-Novelle, Artikel IV Abs. 2) ergaben sich in einzelnen 

Fällen Schwierigkeiten, bei denen Versicherten von den zuständigen 
Pensionsversicherungsträgern vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen 
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schri ftlich oder mündlich mitgeteilt wurde , sie hätten mit Ausnahme 
des Alters alle übrigen Anspruchsvoraussetzungen für die Alters­

pension erfüllt. Wenn weder die neuen Rahmenfristvorschriften 
( §  2 3 6 Abs. 2 )  noch 1 8 0 Beitragsmonate vorliegen , müssen die 

betrof fenen Pensionswerber nunmehr feststellen , daß die Voraus­

setzungen doch nicht gegeben sind. Dadurch könn�n Härtefälle auf ­
treten. Auch das Vertrauen in Auskünfte der Anstalten wurde durch 
diese Neuerung erschüttert. Zu erwähnen wäre hier auch , daß die 
Formulierung des Artikel IV Abs. 4 der 4 0 .  Novelle keineswegs 
eindeutig ist und auch eine andere - großzügigere - Interpretation 

möglich wäre , als sie in den Empfehlungen des Hauptverbandes der 
Sozialversicherurtgsträger (Zl. 4 2 - 54 . 3 / 8 4 Tn / Po ) , des Rundschreibens 
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ( 3 / 1 9 8 5 )  und der 

Dienstanweisung der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
(Nr. 3 3 5 )  gewählt wurde. 

Da mit der N�uregelung der Wartezeit insgesamt ,ine Verbesserung 

für die Versicherten beabsichtigt war , sollte e$ nach Meinung des 
österreichischen Arbeiterkammertages während de$ restlichen Uber­
gangszeitraumes bis Ende 1 9 8 9  zu keiner Verschlechterung der 
Rechtslage kommen , auch wenn nur wenige Versicherte davon betroffen 
sein dürften . Be i Erf üllung der Anspruchsvoraussetzungen nach den 
am 3 1 . 1 2. 1 9 8 4  in Geltung gestandenen Bestimmungen am konkreten 
Stichtag bis einschließlich 1 9 8 9  sollte daher der Pensionsanspruch 
gewahrt bleiben. 

Zu Artikel IV (§ 2 4 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 5 4 ) 

Gemäß § 2 4 2  Abs. 4 ,  letzter Satz sind Sonderzahlungen in einem 
Kalenderj ahr , das nicht zur Gänze in den Bemessungszeitraum fäl lt , 
mit dem entsp�echenden Anteil zu berücksichtigen. Eine enge Aus­
legung dieser Bestimmung hätte - wie schon im obgenannten Vorbe­
reitungsschreiberi au fgezeigt - eine doppelte Al�quotierung von 
Sonderzahlungen zur Folge , wenn in dem Kalenderj ahr , in dem der 
Versicherte aufgrund arbeitsrechtlicher Vorschriften die Sonder-

• 

zahlungen aliquot erhält , auch Bezugszeiten von Arbeitslosengeld 

enthalten sind. Obwohl die Versicherungsträger in der Praxis von 
diesen Aliquotierungen absehen , empfiehlt es . sich , diese Praxis 
zu legalisieren . 
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Zu Art ikel IV ( §  24 7)  

Anläßlich von Vorsprachen bei den Arbe iterkammern wird des öfteren 

bemängelt, daß mi t der Feststellung von Versicherungszei ten in 
der Pensionsversicherung zu einem fiktiven Stich tag nicht auch 
Angaben über die �oraussichtliche Höhe der zu eTwartenden Leistung 
gemacht werden können. 

2 5  

Es ist dem Versicherten meist wichtiger, über die voraussich tliche 

Höhe der Pension Bescheid zu wissen als über die Zahl der Ver­

sicherungsmonate. Das trifft insbesonders auch dann zu , wenn dem 
Versicherten noch unbekannt ist, ob die Pensionsleistung zum Stichtac; 
des laufenden Jahres oder die zum Stichtag des Folgej ahres d ie 
günst igere ist. 

Nach Meinung des österreichischen Arbei terkammer tages müßte es 

möglich sein, auch darüber den Versicherten Auskunft zu geben. 
Hinsichtlich der Vergleichsberechnungen sollte die bereits geübte 

Prax is der Pensionsversicherungsträger gesetzlich abgesichert werden . 

Zu Artikel IV ( §  2 5 3  Abs. 1 )  

Es besteht prinzipiell bei Alterspensionen nach § 2 5 3 die Möglichkeit 
zwecks Besei t igung von mi tunter vorkommenden Härtefällen der 

Kündigungsentschäd igung leistungsrechtlich e inen Sonderstatus ein­
zuräumen. So sieh t  § 2 5 3  Abs. 1 als besondere Anspruchsvoraussetzung 
dieser Alterspension vor , daß am Stichtag keine Pflichtversicherung 
(ausgenommen j ene als Hausbesorger ) in der Pensionsversicherung 

vorliegen darf. Diese Voraussetzung g ilt nich t  als erfüllt ,  wenn 

sich erst nach erfolgter Pensionszuerkennung durch eine Entscheidung 
des Arbei tsgerichtes herausstellt, daß für einen Zeitraum nach dem 
Stichtag noch ein Anspruch auf eine Kündigungsentschädigung (bzw. 
des Insolvenzausfallsgeldes anstelle der Kündigungsentschädigung ) 
besteht, sodaß die S t ichtagsregelung ( §  2 5 3  Abs . 1 )  rückwirkend 
als nicht erfüllt zu betrachten ist. Es sollte daher an e ine Aus­

dehnung der derzeit für Hausbesorger bestehendep Ausnahmeregelung 
auch auf am Stichtag gebührende Kündigungsentschädigungen ( Insolvenz­
ausfallsgelder ) gedacht werden, allerdings nicht - wie vom Haupt-
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verband angeregt - unter der Voraussetzung, daß der Anspruch Au f 
Kündigungsentschädigung erst nach Zuerkennung der Pension gericht­
lich festgestellt wird , sondern generell dann, wenn die gerichtl iche 

Feststellung des Anspruches nach dem Pensionsstichtag erfolgt. 

Diese Lösung dürfte im Hinblick auf die sonst auftretenden Z u­
fälligkeiten, die sich aus der Dauer des Pensionsermittlung sver­

fahrens bei den Versicherungsträgern ergeben , die sinnvollere sein. 

Zu Artikel IV ( §  2 5 3  b Abs . 1 lit . c) 

Durch die Judikatur des Oberlandesgerichtes Wien hat sich die Prax i s  
der Pensionsversicherungsträger geändert und i n  der Wirkung für 
Versicherte erheblich verschlechtert. Ursprünglich vertra ten die 
Pensionsversicherungsträger die Meinung, falls innerhalb der letzten 
36 Kalendermonate keine 24 Monate der Pflichtversicherung nachge­
wiesen werden können , dann genüge es, wenn die letzten 1 2  Ver­

sicherungsmonate vor dem Stichtag - unbeschadet ihrer zeitlichen 
Lagerung - Monate der Pflichtversicherung oder qber Zeiten gemäß 

§ 2 2 7  Z. 5 bzw . Z. 6 wären . In der Entscheidung des Oberlandes­
gerichtes Wien vom 2 0 . 9 . 19 8 4 ,  3 3  R 211/84, wurde die davon wesentlicr 

abweichende Auffassung vertreten , daß die im § 2 5 3  b Abs. 1 lit. c 

angeführten Versicherungsmonate innerhalb der 3 6  Kalendermonate 
vor dem Stfchtag liegen müssen. Daraufhin haben fast alle Pen sions­
versicherungsträger ihre Praxis geändert, was die Ersatzvoraus­
setzung im § 2 5 3  b Abs . 1 lit. c zur Zweidritteldeckung zum Nachteil 
der Versicherten nahezu entwertet hat. Es ist zu verhindern , da ß 
diese der Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufende I nterpretation 
weiterhin Anwendung findet. Unbeschadet der grundsä tzlichen For­
derung des österreichischen Arbeiterkammertages zu § 2 5 3  b sollte 
daher am Beginn des § 2 5 3  b Abs. 1 lit. c das Wort " entweder " einge­
fügt werden . 

Zu Artikel IV ( §  3 5 7 ) il 
I 
� 

Der österreichische Arbeiterkammertag sieht kein(bn Grund , von seinem 
bereits im Vorbereitungsschreiben vorgetragenen Wunsch abzugehen. 
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Nochmals soll darauf h ingewiesen werden, daß die bloße Anführung 
des Gesetzestextes in abweisenden Bescheiden ( insbesondere bei 
Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit) der Pensions­
versicherungsträger unnötige Verfahrenskosten verursacht und dem 

Leistungswerber nicht das Gefühl gibt, daß der Versicherungsträger 
" seinen " Fall gewissenhaft be�rbeitet hat . Nach Meinung des öster­

reichischen Arbeiterkammertages hat der Versicherte das Recht darauf, 
bei Ablehnung seines Antrages eine ausreichende Begründung durch 

) 

Angaben über die Einschränkung der Arbeitsfähigkeit, über das Ver-

weisungsfeld oder durch Hinweise über den Berufsverlauf zu erhalten . 
Eine Änderung in der Bescheidabfassung sollte für den Versicherungs­
träger in der Weise verb indlich vorgeschrieben werden, daß in den 
§ 3 5 7  Abs . 1  auch die Vorschrift des § 6 0  AVG rez ipiert wird . 

Zu Artikel V Z. 9 ( §  44 7 g )  

In der Stellungnahme zu Artikel I Z .  2 lit . c wurde bereits auf d i e  

Abgeltungsbeträge des Bundes für Zeitsolda�en hingewiesen . Diese 
Abgeltung für den Mehraufwand der Pens ionsversi�herungsträger ist 
in Artikel VI des Wehrrechtsänderungsgesetzes, BGB1 . Nr . 5 7 7 / 1 9 8 3, 
vorgeschrieben ; es fehlt j edoch noch die Aufnahme in den § 4 4 7  g, 
obwohl sie aus rechtssystematischen Gründen und aus Gründen der 

Ubersichtl ichkeit der finanziellen Grundlagen der Pensionsver­

sicherung geboten wäre . 

Im § 2 2 7  Z .  5 der Entwurfsfassung wird eine neue Ersatzzeit für 
die Zeit des Bezuges einer Uberbrückungshilfe nach dem Uberbrückungs­
hilfegesetz, BGB1 . Nr. 1 7 4 / 1 9 6 3, geschaffen . Für diese ist im Entwurf 
keine Abgeltung im Sinne des § 4 47 g vorgesehen. Mit einer ent­
sprechenden Bestimmung ist der § 447 g zu ergänzen . 

Abschließend meint der österreichische Arbeiterkammertag, daß es 

im Rahmen von Gesprächen mit Vertretern des Bundesminister iums 
für soziale Verwaltung, auf deren Zustandekomm�� der österreich ische 
Arbeiterkammertag größten Wert leg t, möglich sJ ln müßte, bestehende 
Mißverständn isse und Auffassungsun tersch iede zu bereinigen . 
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Es wird mitgeteilt, daß im Sinne der Entschließung des Nat ional­
rates anläßlich der Verab schiedung des Geschäft sordnungsgesetzes , 
BGBl. Nr. 1 7 8 / 1 9 6 1 , 2 5  Abdrucke dieser Stellungnahme dem Präs idium 
des Nationalrates zugeleitet werden . 

Der Präsident : Der Ka· mtsdirektor : 
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